
 

 

 

 

 

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN  

ZUR 

LEISTUNGSSPORTFÖRDERUNG 

VERBÄNDE 

 

 

 

 

Solidarität prägt unsere Handlungen im und ausserhalb des Sports. 

(Sportcodex, 2014) 

 

 

Version: 2.0 
Genehmigt durch den Leistungssport-Ausschuss: 12. Mai 2022 

Gültig ab: 13. Mai 2022 
Version: 3.0 

Genehmigt durch den Leistungssport-Ausschuss: 23. Mai 2023 
Gültig ab: 1. Januar 2023 (rückwirkend) 

Genehmigt durch den Leistungssport-Ausschuss: 20. Mai 2025 
Gültig ab: 1. Januar 2024 (rückwirkend) 

 

 
 

Nächste Überprüfung: 2026 
 



Liechtenstein Olympic Committe- Ausführungsbestimmungen Leistungssportförderung Verbände 

- 2 - 

Inhalt 
 

1 Einleitung und Voraussetzungen ............................................................................... 3 

2 Förderbeitrag Trainings- und Wettkampfkosten ....................................................... 4 

2.1 Auszahlung ........................................................................................................ 5 

2.2 Mannschaftssportarten .................................................................................... 5 

3 Förderbeitrag Leistungssupport ................................................................................ 7 

4 Förderbeitrag Entwicklung Sportverbände und System Leistungssport .................... 7 

4.1 Zielsetzung und Zweck ...................................................................................... 7 

4.2 Fördermechanismus ......................................................................................... 7 

4.3 Evaluation ......................................................................................................... 8 

5 Förderbeitrag Organisation internationaler Wettkämpfe in Liechtenstein ............... 8 

5.1 Förder-Voraussetzungen................................................................................... 8 

5.2 Beiträge ............................................................................................................. 9 

6 Förderbeitrag olympische Veranstaltungen .............................................................. 9 

7 Controlling ................................................................................................................. 9 

8 Timing ...................................................................................................................... 10 

 

  



Liechtenstein Olympic Committe- Ausführungsbestimmungen Leistungssportförderung Verbände 

- 3 - 

1 EINLEITUNG UND VORAUSSETZUNGEN 

Per 1. Januar 2019 delegierte die Regierung des Landes Liechtenstein gestützt auf Art. 12, 
Abs. 2 des Sportgesetzes die verbandsorganisierte Leistungssportförderung an das Liech-
tenstein Olympic Committee (nachfolgend: LOC). Die Leistungssportförderung des LOC 
setzt sich zusammen aus der Verbands- und der Athletenförderung. 

In der Leistungssportförderung werden die Verbände durch ein breites Dienstleistungs-
angebot (Sachleistungen, Beratung, Weiterentwicklung leistungssportorientiere Förder-
systeme, Vernetzung, Interessenvertretung etc.) sowie durch finanzielle Beiträge unter-
stützt. Im Zentrum stehen dabei die Entwicklung, Umsetzung und Optimierung eines qua-
litativ hochwertigen Umfelds für jeden Abschnitt auf dem Athleten-Weg sowie die syste-
matische, ganzheitliche und dauerhafte Weiterentwicklung des Systems Leistungssport 
Liechtenstein. 

Das LOC erwartet von den geförderten Sportverbänden, dass sie ihre Ressourcen so ein-

setzen, dass ihre Ziele und Ergebnisse bestmöglich erreicht werden. Dabei müssen sie 
sicherstellen, dass sie jederzeit zahlungsfähig bleiben, ähnlich wie es in wirtschaftlichen 
Unternehmen der Fall ist. 

Ein Sportverband kann Förderungen im Bereich Leistungssportförderung Verbände er-
halten, wenn er ein durch den Leistungssport-Ausschuss genehmigtes und durch den Ver-
band umgesetztes Leistungssport-Konzept (Kontinuum Nachwuchs-Elite) besitzt. 

Das Konzept beinhaltet zwingend Informationen zu folgenden Themen (Auflistung nicht 
abschliessend): 

• Organisation der Leistungssportförderung im Verband 

• Mittel- und langfristige Ziele 

• Beschreibung des Athletenwegs und der Kaderstrukturen 

• Selektionsrichtlinien in die Verbandskader sowie für die LOC Förderkader 

• Karriereplanung unter spezieller Berücksichtigung der dualen Karriere 

• Vorgaben zu den benötigen / gewünschten Trainerqualifikationen und Beschrei-

bung / Benennung des aktuellen Trainer*innen-Teams 

• Genutzte Trainings-Infrastruktur im In- und Ausland 

• Trainings- und Wettkampf-Massnahmen (Verband und/oder Extern) 

• Umsetzung medizinische Betreuung (Benennung Verbands-Arzt, Procedere bei 

Notfällen, etc.) 

• Umsetzungsplan zum Förderkonzept gemäss einer eingereichten Jahresplanung. 
Die Jahresplanung beinhaltet zwingend: 
- Kaderliste 
- Trainerqualifikationen 

- Meilensteine Trainingsmassnahmen 
- Wettkampfplanung 

Das Leistungssport-Konzept bildet die Basis zu einer Leistungsvereinbarung, welche zwi-
schen dem Sportverband und dem LOC abgeschlossen wird. Diese wird individuell formu-
liert und muss vom Leistungssport-Ausschuss genehmigt werden. Die Leistungsvereinba-
rung wird in der Regel auf vier Jahre abgeschlossen und legt fest, welche Förderbeiträge 
und Dienstleistungen das LOC erbringt und welche Aufgaben der Verband als Gegenleis-
tung wahrnimmt. 
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Anrecht auf die Leistungssportförderung Verbände haben sowohl olympische wie auch 
nicht-olympische Sportarten (welche im jeweiligen Förderkonzept Leistungssport abge-

bildet sind). 

Die Einnahmen eines Sportverbandes setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusam-
men: 

a) Förderbeiträgen des LOC, 
b) Sponsorengeldern, 
c) Mitgliederbeiträgen, 
d) Athletenbeiträgen, 
e) sonstigen Einnahmen. 

Der Anteil der Athletenbeiträge an den Gesamteinnahmen eines Verbandes darf ein an-
gemessenes, bestimmtes Mass nicht überschreiten. Dieses Mass kann durch das LOC in 
Abstimmung mit den Sportverbänden festgelegt und regelmässig überprüft werden. 

Überschreitet der Anteil der Athletenbeiträge den festgelegten Höchstwert, behält sich 
das LOC vor, entsprechende Fördermittel anzupassen oder zurückzufordern. 

2 FÖRDERBEITRAG TRAININGS- UND WETTKAMPFKOSTEN 

Kosten, welche dem Sportverband bei der Realisierung seines Leistungssportkonzepts 
entstehen, können durch das LOC subsidiär jährlich (Kalenderjahr) wie folgt rückerstattet 
werden: 

• Das LOC finanziert maximal 50 % der anfallenden Kosten (Teilnahme, Infrastruk-

tur, Unterkunft, Verpflegung, Reisekosten) aus dem Trainings- und Wettkampfbe-
trieb der Sportverbände (ohne Trainer*innen-Löhne). 

• Das LOC finanziert bis zu 50 % der Trainer*innen-Löhne. Der maximale Unterstüt-

zungsbeitrag pro Trainer*in beträgt CHF 40`000.-. Der genaue Beitrag errechnet 
sich anhand der Ausbildungsqualifikationen des/der Verbandstrainers*in gemäss 
Trainerqualifikationsstruktur LOC (siehe separates Dokument). Dies gilt auch, 
wenn ein Sportverband eine Trainerleistung bei externen Partnern einkauft. Vo-
raussetzung dafür ist ein Anstellungsverhältnis oder eine Pauschalvereinbarung 
zwischen dem/der Trainer*in und dem Verband. 

• Stellt der Verband für die Sportschule einen/eine A-Trainer*in gemäss Trainer-
qualifikationsstruktur LOC an (min. Pensum als Sportschultrainer: 40%), erhält er 
zusätzlich einen Beitrag von maximal CHF 10`000.-. 

• Weitere A-Trainer*innen, welche an der Sportschule tätig sind, werden prozen-

tual in Abhängigkeit ihres Pensums an der Sportschule unterstützt. Pro Trainings-
gruppe kann nur ein* Trainer*in Beiträge auslösen. 

• Das LOC finanziert auf Antrag maximal 20 % der Kosten für die Traineraus- und -
Weiterbildung ausserhalb des J+S-Ausbildungsprogramms. Der maximale Beitrag 
pro Trainer*in beträgt CHF 1`000.-. 

• Das LOC finanziert pro Sportverband maximal 20 % der Kosten für zusätzliche Be-

treuung wie z. B. Servicepersonal, Verbands-Material (persönliches Material wird 
nicht subventioniert), Physiotherapeut*innen etc. Der maximale Unterstützungs-
beitrag im Bereich Material beträgt CHF 400.- pro Athlet. 
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• Für die Organisation von internationalen Wettkämpfen im Inland kann der Sport-

verband auf Antrag einen Beitrag auslösen, sofern der Anlass auf dem Athleten-

Weg eine wichtige Rolle spielt; 
Zudem kann via die Stabstelle ein Beitrag beantragt werden, wenn der Anlass in-
ternationale Ausstrahlung („Image FL“) vorweisen kann; 

• Deckt ein Verband eine bestimmte Phase des Athleten-Weges explizit nicht ab 
oder übergibt die Verantwortung dem/der Athlet*in oder an Dritte weiter, kön-
nen entsprechende Beiträge an die/den Athlet*in direkt ausbezahlt werden. 

Die Förderbeiträge der Verbände werden wie nachfolgend beschrieben berechnet: 

1. Der auf Basis der Budgeteingabe resultierende Förderbetrag der einzelnen Sport-
verbände wird in die Gesamtkalkulation übernommen. 

2. Die daraus entstehende Summe aller Maximalbeträge wird ins Verhältnis zum zur 
Verfügung stehenden Gesamtbetrag der Leistungssportförderung Verbände ge-
setzt. 

3. Ist der daraus resultierende Faktor kleiner als 1.0 werden die einzelnen Förder-
beiträge mit diesem Faktor multipliziert. 

4. Daraus resultiert der endgültige Förderbetrag pro Verband. 

Olympische Sportarten werden mit dem Faktor 1.0, nicht-olympische Sportarten mit dem 
Faktor 0.8 unterstützt. Bei Sportverbänden mit olympischen und nicht-olympischen 
Sportarten werden die Beiträge pro Sportart separat berechnet. Entsprechend werden 
auch die Budgets/Jahresrechnungen separat eingereicht. In gemischten Trainingsgrup-
pen werden die Beiträge anteilsmässig berechnet. 

2.1 Auszahlung 

Eine erste Tranche des Verbandsbeitrages wird anfangs Jahr (in der Regel Auszahlung bis 
Ende Januar) ausgelöst. Diese beträgt 40% des berechneten Verbandsbeitrages (gemäss 

Budget-Eingabe Vorjahr) des Vorjahres. Bei Verbänden / Sportarten, welche zum ersten 
Mal eine Leistungssportförderung Verbände beziehen, wird die erste Tranche zeitgleich 
mit der zweiten Tranche ausbezahlt. 

Eine zweite Tranche des Verbandsbeitrages wird Mitte Jahr (Auszahlung bis Ende Juli) 
ausgelöst. Diese zweite Tranche beträgt 70 % des berechneten Verbandsbeitrages des 
laufenden Förderjahres (gemäss Budget-Eingabe des laufenden Jahres) minus der bereits 
ausbezahlten ersten Tranche. 

Eine dritte Tranche des Verbandsbeitrages wird nach Eingang des Jahresrechnung (spä-
teste Eingabe: 15. Juni) ausgelöst (ergänzender Betrag auf 100% des berechneten Ver-
bandsbeitrages gemäss Rechnungs-Eingabe des vergangenen Jahres). Eine allfällige Rest-
zahlung (aufgrund tieferer Summe aller Verbandsrechnungen gegenüber Budgets) wird 

gleichzeitig ausbezahlt und berechnet sich im Verhältnis der eingegeben Jahresrechnun-
gen. 

Allfällig zu hoch ausbezahlte Beiträge (aufgrund von stark schwankenden Budgets) kön-
nen vom Verband im Rahmen der Bearbeitung der dritten Tranche zurückverlangt wer-
den. 

2.2 Mannschaftssportarten 
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Verbände mit Teams, welche in Olympischen Mannschaftssportarten1 ein professionelles 
Umfeld sicherstellen und Liechtenstein regelmässig an olympischen Events (Kleinstaaten-

spielen, European Games, Olympische Spiele) vertreten, können zusätzliche Beiträge be-
antragen. Die Unterstützung ist abhängig von der Zusprache von Drittmitteln (Olympic 
Solidarity Team Support Grant) und der Anzahl entsprechender Sportarten. 

  

 

1 Baseball/Softball, Basketball, Eishockey, Fussball, Handball, Landhockey, Rugby, Volleyball (Halle), Was-
serball 
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3 FÖRDERBEITRAG LEISTUNGSSUPPORT 

In Ergänzung zum Förderbeitrag Trainings- und Wettkampfkosten bietet das LOC den 
Sportverbänden folgende zusätzliche Dienstleistungen: 

• Eine athletische und sporttheoretische Ausbildung der Sportschüler*innen 

• Doping Prävention 

• Begleitung im Entwicklungsprozess Leistungssport 

• Vermittlung/Beratung in Fragen betr. duale Karriere, Infrastruktur, Vernetzung 

• Plattformen für den Austausch im Leistungssport-System Liechtenstein 

• Beteiligung/Mitarbeit an sportartübergreifenden Projekten (Prävention, Belas-

tungssteuerung, Athletik-Training, etc.) 

4 FÖRDERBEITRAG ENTWICKLUNG SPORTVERBÄNDE UND SYS-

TEM LEISTUNGSSPORT 

4.1 Zielsetzung und Zweck 

Der Förderbeitrag „Entwicklung Sportverbände und System Leistungssport“ bezweckt die 
Initiierung, Unterstützung und Entwicklung einer nachhaltigen und qualitativ hochste-
henden Leistungssportförderung in Liechtenstein anhand von Fördermassnahmen, die 
den Förderbeitrag „Trainings- und Wettkampfkosten“ sinnvoll ergänzen und Perspekti-
ven schaffen. 

4.2 Fördermechanismus 

Die Art der Förderung kann sowohl in Form einer finanziellen Unterstützung als auch im 
Zur-Verfügung-Stellen von Dienstleistungen und/oder Sachmitteln erfolgen. Dement-

sprechend können Verbände entweder direkt durch zweckgebundene oder indirekt 
durch die Finanzierung von Angeboten von Leistungserbringer*innen2 gefördert werden. 

Der Leistungssport-Ausschuss entscheidet in einem 4-Jahres-Rhythmus auf Empfehlung 
der Sportverbände (sh. Anhang 2, Ablaufplan Schritte 3 – 6), welche Fördermassnahmen 
im Rahmen der Entwicklung Sportverbände und System Leistungssport umgesetzt wer-
den. Die Richtlinien zur Umsetzung dieser Fördermassnahmen sind integraler Bestandteil 
dieser Ausführungsbestimmungen und werden jeweils im Anhang aufgeführt. Der Leis-
tungssport-Ausschuss fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, wobei mindestens 
ein Verbandsvertreter eines Olympischen Sommer- oder Winter-Sportverbandes der 
Umsetzung zustimmen muss. 

Der Ausschuss trifft seine Entscheidung über die Einführung einer Massnahme aufgrund 
folgender Kriterien (Detailausführungen in Anhang 1): 

• Reichweite 

• Realisierbarkeit 

• Wirkung / Nutzen 

• Innovation 

 

2 Organisationen, Organisationsgruppen, Personen oder Personengruppen, die Leistungen im Rahmen der 
Leistungssportförderung Verbände erbringen. 
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• Zusammenarbeit & Synergien 

Massnahmen, welche von Organisationen, Organisationsgruppen, Personen oder Perso-
nengruppen angeboten werden und von welchen grundsätzliche alle Sportverbände mit 
einem genehmigten Leistungssportkonzept profitieren können, können bis zu 100% fi-
nanziert werden. 

Massnahmen, welche von Organisationen, Organisationsgruppen, Personen oder Perso-
nengruppen für eine limitierte Anzahl von Sportverbänden angeboten werden, werden 
nur partiell finanziert. 

Über die Förderhöhe pro Massnahme und Sportverband entscheidet der Leistungssport-
Ausschuss jährlich abschliessend. 

Wird der Betrag für die vorgesehenen Aufgaben nicht ausgeschöpft, können die Finanz-
mittel in einem anderen Bereich der Leistungssportförderung Verbände eingesetzt wer-
den oder das LOC kann in begründeten Fällen bei der Regierung beantragen, dass die 

Finanzmittel abgegrenzt werden und im nächsten Förderjahr zur Verfügung stehen. Der 
Nachweis hierfür ist im Jahresbericht des LOC aufzuzeigen. 

4.3 Evaluation 

Die Massnahmen zur Entwicklung Sportverbände und des Systems Leistungssport wer-
den in einem 4-Jahres-Rhythmus evaluiert. Auf der Basis der Evaluation und in Abstim-
mung mit den Sportverbänden entscheidet der Leistungssport-Ausschuss über die Fort-
führung, die Beendigung oder die Neu-Einführung von Fördermassnahmen. 

5 FÖRDERBEITRAG ORGANISATION INTERNATIONALER WETT-

KÄMPFE IN LIECHTENSTEIN 

5.1 Förder-Voraussetzungen 

Folgende Bedingungen sind zwingend zu erfüllen, damit ein internationaler Wettkampf, 
der in Liechtenstein durchgeführt wird, gefördert werden kann: 

• Antrags-Berechtigt sind Verbände (keine alleinstehende Organisationskomitees)  

• Der antragsstellende Verband muss Mitglied beim LOC sein und über ein vom LOC 
genehmigten Leistungssport-Programm verfügen 

• Der Wettkampf muss vom internationalen Verband homologiert sein und er muss 

im offiziellen Wettkampf-Kalender des internationalen Verbandes aufscheinen 

• Der Wettkampf muss auf dem Athleten-Weg der liechtensteinischen Athlet*in-
nen eine ausgewiesene Wirkung haben 

• Der Wettkampf muss im Leistungssport-Programm als Meilenstein festgehalten 

oder im Einzelfall (wenn nicht wiederkehrend) entsprechend argumentiert wer-
den 

• Es müssen liechtensteinische Athlet*innen an der Veranstaltung teilnehmen 

(über den gesamten Anlass, nicht zwingend in jedem einzelnen Wettkampf) 
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5.2 Beiträge 

Wettkampf Anzahl 

teilnehmende 

Nationen 

Maximaler 

Beitrag 

Internationale Wettkampf ohne Inklusion in Wettkampfse-

rie (Stand Alone) 

<10 CHF 5'000.- 

10+ CHF 7'500.- 

Internationale Wettkämpfe mit Inklusion in Wettkampfser-

ien (Europacup, Weltcup, etc.) 

<10 CHF 7'500.- 

10+ CHF 10'000.- 

Kleinstaaten-Europameisterschaften  CHF 10'000.- 

Europameisterschaften  CHF 15'000.- 

Weltmeisterschaften  CHF 20'000.- 

 

• Im Grundsatz gelten diese Beiträge für Wettkämpfe der Elite-Kategorien. Nach-

wuchs- oder Age-Group-Veranstaltungen werden fallweise beurteilt 

• Der Förderbeitrag beträgt maximal 30% des Veranstaltungsbudgets 

• Der summierte Förderbeitrag (aller Wettkämpfe innerhalb 12 Monaten, rollend) 
kann CHF 30'000.-/Sportart nicht übersteigen 

Beiträge der Stabsstelle für Sport werden in der Beitragsbemessung nicht berücksichtigt. 

6 FÖRDERBEITRAG OLYMPISCHE VERANSTALTUNGEN  

Die Kosten, welche durch die Beschickung an Olympische Veranstaltungen, durch Trans-
port, Unterkunft, Kost und Logis sowie für Bekleidung entstehen, werden vom LOC getra-
gen. 

7 CONTROLLING 

Die Ausrichtung der Leistungssportförderung Verbände setzt die Einhaltung des LOC 
Sportcodex, des Welt-Anti-Doping-Codes, der Anerkennung des LOC als NADO, des Codes 
gegen Spielmanipulation und Wettbetrug durch die Sportverbände, im Besonderen in Be-
zug auf Fairness und Respekt, voraus. 

Der Verband berichtet dem LOC im Rahmen von Verbandsgesprächen jährlich über seine 
Tätigkeiten, über den aktuellen Stand der Umsetzung des Förderkonzept Leistungssport, 
über die Verwendung der Fördermittel und über die Umsetzung sowie den Umsetzungs-
grad der in der Leistungsvereinbarung festgehaltenen Ziele. Das Verbandsgespräch dient 
sowohl der Kontrolle als auch der Beratung und gemeinsamen Weiterentwicklung der 

Leistungsportkonzepte. Allfällige Mängel werden schriftlich festgehalten und in einer de-
finierten Übergangsphase vom Verband angegangen. Wird das Konzept respektive die 
geforderten Anpassungen nicht umgesetzt, kann der Leistungssport-Ausschuss die ent-
sprechenden Mittel zurückhalten, kürzen oder streichen. 

Die Korrektheit der Angaben der Sportverbände kann stichprobenartig durch eine ex-
terne Revisionsstelle kontrolliert werden. Bei unwahren Angaben oder Missbrauch der 
neuen Leistungssportförderstruktur durch einen Sportverband behält sich das LOC vor, 
Leistungen zu kürzen, ganz zu streichen oder zurückzufordern. 
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8 TIMING 

Bemerkung: Das Timing hinsichtlich Förderbeitrag Entwicklung Sportverbände und Sys-
tem Leistungssport ist noch einzufügen. Der periodische Ablauf ist in Anhang 2 visualisiert. 

Ende Januar: Auszahlung 1. Tranche Verbandsbeitrag (laufendes Jahr) 

Mitte März: Eingabe Aufnahme-/Verbleib-Anträge Sportschule (via Sportschule) 

Mitte April: Eingabe Aufnahme-/Verbleib-Anträge LOC Förderkader 
Eingabe Anpassungen/neue LS-Förderkonzepte 
Eingabe Anträge Trainer-Qualifikation 

Ende Mai Entscheid Selektion LOC Förderkader 
  Entscheid finanzielle Unterstützung Förderkader-Athlet*innen 

Mitte Juni Eingabe Schlussrechnung Leistungssport (Vorjahr) 

Eingabe Budget LS (laufendes Jahr) 

Ende Juli Auszahlung 2. Tranche Verbandsbeitrag (laufendes Jahr) 
  Auszahlung 3. Tranche Verbandbeitrag (Vorjahr) 
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ANHANG 1 

Reichweite:   
Es müssen mindestens 2 Verbände von der Massnahme profitieren können (je mehr, 
desto besser). 
 
Realisierbarkeit:  
Die Massnahme muss innerhalb der Förderperiode mit den zur Verfügung gestellten Mit-
teln realisiert bzw. der geplante Nutzen erzielt werden können. 
 
Wirkung / Nutzen:  
Die Massnahme muss einen nachweislichen Nutzen zur Weiterentwicklung des Leistungs-
sports erzielen. Die erwartete Wirkung ist darzulegen. 
 
Innovation:  
Die Massnahme stellt eine Ergänzung zu den bestehenden Instrumenten dar und zeich-
net sich durch einen innovativen Charakter aus. 
 
Zusammenarbeit & Synergien:  
Die Massnahme fördert die Zusammenarbeit von Verbänden und das Nutzen von Syner-
gien. Erfahrungen und Wissen werden übergreifend geteilt und Ressourcen gemeinsam 
genutzt. 
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ANHANG 2 

Entwicklung Sportverbände und System Leistungssport 
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ANHANG 3 

 

RICHTLINIEN ZUR UMSETZUNG DER FÖRDERMASSNAHMEN IM 

FÖRDERBEREICH „ENTWICKLUNG SPORTVERBÄNDE UND SYSTEM 

LEISTUNGSSPORT 

 

1. Physio-Slots 

Mit „Physio-Slots“ sind vordefinierte Zeitfenster („Fixe Slots“) und individuelle Termine 
(„Individuelle Slots“) gemeint, während denen die Mitglieder der LOC-Förderkader sowie 
die Sportschüler*innen der Sportschule Liechtenstein von den Physiotherapeut*innen 
des LOC Medical Teams eine kostenlose physiotherapeutische Behandlung erhalten kön-
nen. Die Nutzung der „Physio-Slots“ muss über das dafür vorgesehene Online-Tool oder 

telefonisch gebucht werden. 

1.1. Zweck 

Die Physio-Slots bezwecken … 

• Die Reduktion der Wartezeiten für physiotherapeutische Versorgung (führt zu ei-
nem schnelleren Zugang und damit zu beschleunigter Genesung) 

• eine individuelle Anpassung der Sitzungsdauer  

• die Verbesserung der Möglichkeiten einer präventiven Therapie (z.B. Massagen) 

• die Möglichkeit einer sekundären Prävention nach einer abgeschlossenen Thera-

pie 

1.2. Leistungen 

• Regenerative Massnahmen; 

• Verletzungsprophylaxe; 

• Einzel- und Gruppentrainings; 

1.3. Kostenübernahme durch LOC 

Das LOC übernimmt die anfallenden Kosten für die in Art. 1.2 definierten Leistungen im 
Rahmen von fixen Slots, individuellen Slots sowie Einzel- und Gruppentrainings für Mit-
glieder der LOC-Förderkader sowie die Sportschüler*innen der Sportschule Liechten-
stein. 

Physiotherapeutische Behandlungen aufgrund einer Verletzung sind über die Kranken-
kasse abzurechnen. 
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2. Professionalisierung Administration und Management von Leistungssportverbän-
den 

Die Fördermassnahme „Professionalisierung Administration und Management von Leis-
tungssportverbänden“ setzt sich zusammen aus: 

• Projektförderung 

• Professionalisierung Verbandsmanagement 

• Professionalisierung Verbandsadministration 

Ein Sportverband kann entweder Beiträge aus der Fördermassnahme „Professionalisie-
rung Verbandsmanagement“ oder „Professionalisierung Verbandsadministration“ erhal-
ten, jedoch nicht aus beiden. 

2.2. Projektförderung 

Um eine klar definierte Entwicklung im Verbandsmanagement Leistungssport auszulösen 

kann das LOC Projekte von Verbänden subventionieren, wenn folgende Bedingungen er-
füllt sind: 

• Es müssen drei oder mehr Verbände von der Durchführung des Projektes profi-

tieren; 

• Mittels dem vom LOC zur Verfügung gestellten Formular beantragen die Ver-
bände jährlich bis zum 31. Mai die finanzielle Unterstützung ihrer Projekte; 

• Kosten für Hardware oder laufende Kosten (Lizenzen, etc.) werden nicht über-

nommen; 

Das LOC kann sich zu maximal 80% an den Gesamtkosten des Projekts (analog Projektför-
derung Breitensport) beteiligen. Jährlich stellt das LOC insgesamt CHF 50’000 zur Verfü-
gung, um damit grössere, verbandsübergreifende Projekte zu ermöglichen. 

Die Entscheidung über die finanzielle Beteilung an den Projekten obliegt dem Leistungs-

sport-Ausschuss des LOC. 

Auf Wunsch der Verbände kann das LOC die Projektleitung übernehmen oder sie kann an 

externe Dritte ausgelagert werden. 

Die Projektförderung Leistungssport kann nicht mit der Projektförderung Breitensport 
gekoppelt werden. 

 

2.3. Professionalisierung Verbandsmanagement Leistungssport 

Das LOC kann sich an den Kosten für Personalressourcen beteiligen, wenn folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sind: 

• Mindestens zwei Verbände stellen an oder mandatieren eine*n Verbandsmana-

ger*in zu je 20 Stellenprozent und teilen sich die Ressourcen; 

• Wenn mehr als zwei Verbände beteiligt sind, können diese Verbände die/den Ver-

bandsmanager*in zu weniger als je 20 Stellenprozent anstellen bzw. mandatie-
ren. Die Kostenbeteiligung durch das LOC reduziert sich entsprechend; 

• Die Verbände erstellen eine Funktionsbeschreibung, in welcher die Management-
Aufgaben beschrieben und die Ziele der Stelle definiert sind. Idealerweise legt die 
Funktionsbeschreibung den Synergienutzen für die beteiligen Verbände dar. 
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Einem schriftlichen Antrag auf finanzielle Unterstützung haben die Verbände zwingend 
die vom Arbeitgeber und von der / vom Stelleninhaber*in unterzeichnete Funktionsbe-

schreibung sowie den Arbeitsvertrag bzw. den Mandatsauftrag beizulegen. Der Antrag 
kann jederzeit beim LOC eingereicht werden. 

In einem jährlichen Controlling-Gespräch legt der Verband Rechenschaft über die Tätig-
keiten des / der Verbandsmanager*in ab. 

Das LOC kann sich maximal mit einem Pauschalbeitrag von CHF 11‘500 pro Jahr und 
Sportverband an den Kosten für die personellen Managementressourcen beteiligen. 
Wird die Stelle unterjährig besetzt oder kommt es zu einer Vertragsauflösung reduziert 
sich der Förderbeitrag pro rata pro Monat – ausser er können durch den Verband höhere 
Kosten ausgewiesen werden. 

 

2.4. Professionalisierung Verbandsadministration Leistungssport 

Das LOC kann sich an den Kosten für Personalressourcen beteiligen, wenn folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sind: 

• Ein Sportverband stellt an oder mandatiert eine*n Verbandsadministrator*in 

„Leistungssport“ zu mindestens 20 Stellenprozent; 

• Der/Die Sportadministrator*in erledigt mehrheitlich operative, administrative 
Aufgaben im Bereich Leistungssport; 

• Der Verband erstellt eine Funktionsbeschreibung, in welcher die Administrations-

Aufgaben beschrieben und die Ziele der Stelle definiert sind. 

Einem schriftlichen Antrag auf finanzielle Unterstützung haben die Verbände zwingend 
die vom Arbeitgeber und von der / vom Stelleninhaber*in unterzeichnete Funktionsbe-
schreibung sowie den Arbeitsvertrag bzw. Mandatsauftrag beizulegen. Der Antrag kann 

jederzeit beim LOC eingereicht werden. 

In einem jährlichen Controlling-Gespräch legt der Verband Rechenschaft über die Tätig-
keiten des / der Verbandsmanager*in ab. Wird eine Person beauftragt (im Mandat oder 
Anstellung), verpflichtet sich der Verband, nach Aufforderung des LOC, innert nützlicher 
Frist ergänzende Unterlagen bzgl. den tatsächlich geleisteten Tätigkeiten zu liefern. 

Das LOC kann sich maximal mit einem Pauschalbeitrag von CHF 7‘500 pro Jahr und Sport-
verband an den Kosten für die personellen Administrationsressourcen beteiligen. Wird 
die Stelle unterjährig besetzt oder kommt es zu einer Vertragsauflösung reduziert sich 
der Förderbeitrag pro rata pro Monat – ausser es können durch den Verband höhere 
Kosten ausgewiesen werden. 


